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Für unsere Verträge gelten ausschließlich 
die nachfolgenden allgemeinen 
Bedingungen. Sie gelten auch für zukünftige 
Verträge. 

 
I. Allgemeines 
 
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres 
Vertragspartners erkennen wir nicht an. Ihnen 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie 
gelten auch dann nicht, wenn sie vom anderen 
Vertragsteil für ausschließlich gültig erklärt 
werden.  
 
2. Schriftform 
Unsere Verträge werden schriftlich 
abgeschlossen. Das Schriftformerfordernis gilt 
auch für Abänderungen des Vertrages. Beruft 
sich der andere Vertragsteil auf einen mündlich 
abgeschlossenen oder mündlich abgeänderten 
Vertrag, so trifft ihn die Beweislast für die 
Verbindlichkeit der Vereinbarung.  
 

II. Allgemeine Verkaufsbedingungen  
 
1. Anwendungsbereich  
Für alle unsere Lieferungen gelten außerdem 
die folgenden Bedingungen, die einen 
wesentlichen Bestandteil des Vertrages bilden.  
 
2. Preise 
Unsere Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Unsere Preise verstehen sich, 
soweit nicht eine andere Währung vereinbart 
ist, in Euro (€), netto zzgl. Mehrwertsteuer, zzgl. 
Verpackung und Versand sowie ggf. 
anfallender Zölle oder Gebühren. Bei 
wesentlichen Kostenverschiebungen behalten 
wir uns eine Preisänderung vor, wenn zwischen 
Vertragsabschluß und Lieferungstermin ein 
Zeitraum von mehr als sechs Wochen liegt.  
 
3. Lieferzeiten 
Lieferzeitangaben sind bis zur schriftlichen 
Bestätigung durch uns freibleibend. Die 
Lieferfrist beginnt nicht vor der Beibringung der 
vom Besteller ggf. zu beschaffenden 
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie 
vor Eingang etwaig vereinbarter Anzahlung.  
 
Der Käufer ist verpflichtet, Teillieferungen zu 
akzeptieren, soweit sich Nachteile für den 
Gebrauch daraus nicht ergeben.  
 
4. Höhere Gewalt, Krieg, Bürgerkrieg, Export- 
bzw. Handelsbeschränkungen aufgrund einer 
Änderung der politischen Verhältnisse sowie 
Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen, 
Betriebseinschränkungen, Naturkatastrophen 

und gleichartige Gründe höherer Gewalt sowie 
nichttermingerechte Selbstbelieferung, die uns 
die Vertragserfüllung unmöglich oder un-
zumutbar machen, befreien uns für die Dauer 
ihres Vorliegens von der Pflicht zur 
rechtzeitigen Leistung.  
 
Den Eintritt eines derartigen Falles werden wir 
dem Vertragspartner unverzüglich mitteilen. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, ihre 
gegenseitigen Verpflichtungen den veränderten 
Verhältnissen nach Treu und Glauben 
anzupassen.  
 
5. Transportversicherung  
Eine Transportversicherung wird von uns nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers 
gedeckt und geht zu seinen Lasten.  
 
6. Gefahrübergang  
Unsere Lieferbedingungen sind – wenn nicht 
anders vereinbart – EXW (ex-works) 
entsprechend Incoterms2010. 
Mit der Übergabe der bestellten Ware an die 
Bahn, an den Spediteur oder an ein sonstiges 
Transportunternehmen geht die Gefahr auf den 
Besteller über, unabhängig davon, ob die 
Transportkosten zu unseren Lasten gehen oder 
nicht.  
Erklärt der Besteller, er werde die Ware nicht 
annehmen, oder verzögert sich die Absendung 
durch ein sonstiges nicht vertragsgemäßes 
Verhalten des Bestellers, so geht die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung des Liefer-
gegenstandes ab dem Zeitpunkt der 
Versandbereitschaft bei uns auf den Besteller 
über.  
 
7. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, 
Zurückbehaltungsrechte 
a) Innerhalb Deutschlands und Ländern der EU 
sind unsere Forderungen spätestens 14 Tage 
nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Lieferungen ins übrige Ausland 
erfolgen nur auf Vorkasse-Basis. 
Schecks und Akzepte werden nur 
erfüllungshalber, letztere nur auf Grund 
besonderer Vereinbarung angenommen. 
Wechselkosten und Diskontspesen nach den 
Sätzen der Privatbanken gehen zu Lasten des 
Käufers. Zahlungen gelten erst an dem Tage 
als geleistet, an welchem der Verkäufer über 
den Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen 
kann.  
Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der 
Geltendmachung weiteren Schadens, 
Verzugszinsen in Höhe der üblichen 
Bankzinsen zu entrichten - mindestens jedoch 8 
% über dem Basiszinssatz, gemäß § 247 BGB.  
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b) Die Geltendmachung von Zurück-
behaltungsrechten und die Aufrechnung durch 
den anderen Vertragsteil sind ausgeschlossen, 
es sei denn, dessen Gegenforderung ist 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
 
Wir sind berechtigt, vom rechtzeitigen Eingang 
der Zahlungen weitere Lieferungen abhängig zu 
machen. 
 
8. Rücktrittsvorbehalt  
Wird uns nach Vertragsabschluss bekannt, 
dass sich die Vermögens- und die 
Kreditverhältnisse des Vertragspartners so 
erheblich verschlechtern, dass eine ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung nicht mehr erwartet 
werden kann, so sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und die sofortige 
Bezahlung oder die Herausgabe der gelieferten 
Ware zu verlangen.  
 
Ein derartiger Fall liegt insbesondere dann vor, 
wenn der Vertragspartner offensichtlich nicht 
mehr leistungsfähig oder -willig ist. Wurde die 
zurückgenommene Ware bereits vom Käufer 
benutzt und damit im Wert gemindert, so sind 
wir berechtigt, einen angemessenen Betrag für 
Wertminderung in Rechnung zu stellen.  
 
9. Gewährleistung  
Die Firma LaserTechs  e.K. gewährleistet, 
dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs frei von Material- und 
Fabrikationsfehlern ist. Die Gewährleistung 
ist nach unserer Wahl  beschränkt auf 
Reparatur (Nachbesserung) oder Ersatz der 
mangelhaften Ware. Wird eine 
Mängelbeseitigung auf diese Weise nicht 
erreicht, so kann der Käufer unter Ausschluss 
aller sonstigen Ansprüche vom Vertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.  
 
Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware 
unverzüglich nach Ankunft bei ihm zu 
untersuchen. Zeigt sich hierbei ein Mangel, der 
auf Material- oder Fabrikationsfehler zurück zu 
führen ist, hat er diesen unverzüglich 
anzuzeigen und die Ware auf unsere Kosten an 
uns zurückzusenden. Dies gilt auch bei später 
zu Tage tretenden Mängeln.  
 
Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen, 
wenn der Käufer oder ein Dritter 
Veränderungen irgendwelcher Art oder 
Reparaturen an der Ware vornimmt oder die 
Ware unsachgemäß behandelt wird.  
 
Ausgenommen von der Gewährleistung sind 
Gebrauchtgeräte, -komponenten sowie separat 

verkaufte Bauteile (z.B. Laserdioden), sofern 
nichts anderes vereinbart ist. 
 
10. Haftung für Schäden, Produkthaftung 
a) Wir haften für Schäden nur, soweit uns oder 
unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fallen. Jede 
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
Dies gilt für alle Schadensansprüche, gleich 
aus welchem Rechtsgrund.  
Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für durch 
das Fehlen von zugesicherten Eigenschaften 
verursachte Schäden, wobei Mangel-
folgeschäden jedoch nur insoweit ersetzt 
werden, als die zugesicherten Eigenschaften 
den Käufer gerade gegen derartige 
Mangelfolgeschäden absichern sollten. Für 
sonstige Mangelfolgeschäden haften wir nur in 
der oben beschriebenen Weise.  
b) Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
das Bedienungspersonal entsprechend der 
Lasersicherheits-Erfordernisse geschult ist.  
 
11. Eigentumsvorbehalt 
a) Wir behalten uns das Eigentum an den 
Liefergegenständen bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises einschließlich aller 
Nebenkosten vor.  
b) Während der Dauer des Eigentums-
vorbehaltes ist der Besteller zum Besitz und 
pfleglichen Gebrauch des Liefergegenstandes 
berechtigt, solange er seinen Zahlungs-
Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt 
gemäß den nachfolgenden Bestimmungen 
dieses Abschnittes nachkommt und sich nicht 
im Zahlungsverzug befindet.  
c) Ist der Besteller in Zahlungsverzug oder 
verhält er sich ansonsten vertragswidrig, so 
sind wir berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten. Die Ausübung des Rück-
trittsrechts lässt etwaig bestehende Schadens-
ersatzansprüche unberührt.  
d) Der Besteller ist berechtigt, die 
Liefergegenstände im ordentlichen Geschäfts-
gang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
zwischen uns und dem Besteller vereinbarten 
Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, 
die dem Besteller aus der Weiterveräußerung 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung 
weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser 
Forderungen ist der Besteller weiterhin 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen 
selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; 
jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist 
dies jedoch der Fall, können wir verlangen, 
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dass der Besteller die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.  
e) Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren 
durch den Besteller wird stets von uns 
vorgenommen. Werden Liefergegenstände mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Liefergegenstände zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung.  
f) Werden die Liefergegenstände mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Liefergegenstände zu den 
anderen vermischten Gegenständen. Der 
Besteller verwahrt das Miteigentum für uns. 
g) Der Besteller hat die Pflicht, den Liefer-
gegenstand während der Dauer des 
Eigentumsvorbehaltes auf seine Kosten in 
ordnungsgemäßem Zustand zu halten.  
h) Der Besteller darf die Liefergegenstände 
weder verpfänden, noch zur Sicherheit 
übereignen. Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 
durch Dritte, hat der Besteller uns unverzüglich 
davon zu benachrichtigen und uns alle 
Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die zur Wahrung unserer Rechte 
erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. 
die jeweiligen Dritten sind auf unser Eigentum 
hinzuweisen.  
i) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 
Bestellers freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen, soweit diese noch 
nicht beglichen sind, um mehr als 20 % 
übersteigt.  
 
12. Ein- und Ausfuhrkontrollbestimmungen 
Bestimmte Waren unterliegen deutschen und u. 
U. auch ausländischen Ein- und Ausfuhr-
kontrollbestimmungen, die der Käufer zu 
beachten hat und für deren Einhaltung bis zum 
Endkunden er verantwortlich ist. Dasselbe gilt 
für sonstige inländische und ausländische 
gesetzliche Vorschriften und Anordnungen. 
Von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung 
dieser Vorschriften oder Anordnungen durch 
den Kunden stellt dieser LaserTechs e.K. frei. 
Soweit diese Vorschriften oder Anordnungen 
der Durchführung des Vertrages 
entgegenstehen, wird LaserTechs e.K. von 
seiner Leistungsverpflichtung befreit. 
 

13. Sonstige Bedingungen 
a) LaserTechs e.K. ist berechtigt, seine 
geschuldeten Leistungen ganz oder teilweise 
durch Dritte zu erbringen. 
b) Der Kunde kann Ansprüche aus dem Vertrag 
nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung von 
LaserTechs e.K. an Dritte abtreten; § 354 a 
HGB bleibt unberührt. 
LaserTechs e.K. wird diese Einwilligung nicht 
unbillig verweigern. 
c) LaserTechs e.K. behält sich das Recht vor, 
jederzeit technische Änderungen an ihren 
Produkten vorzunehmen. 
 
 
III. Anzuwendendes Recht  
 
Für unsere Verträge gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).  
 
 
IV. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort ist der Sitz der Firma LaserTechs  
e.K.. Soweit der Vertragspartner Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, 
wird für etwaige Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis oder damit im 
Zusammenhang stehende Rechte für beide 
Teile das Amtsgericht Aschaffenburg als 
Gerichtsstand vereinbart. Das gleiche gilt, wenn 
der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 
dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist.  
 
V. Teilunwirksamkeit 
 
Sollte eine der obigen Bestimmungen 
rechtsunwirksam sein oder werden, so berührt 
dies die Gültigkeit des Vertrages nicht. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, in 
Verhandlungen einzutreten, um die betreffende 
Bestimmung durch eine andere zu ersetzen, die 
ihrem Sinn und wirtschaftlichen Zweck am 
nächsten kommt. 
 
LaserTechs e.K. 
Industriepark, Mühlstraße 100  
D-63741 Aschaffenburg 

Gerichtsstand: Aschaffenburg   
Handelregister A Aschaffenburg: HRA 4960 

Tel.:  +49 (0) 6021 3697 170 
Fax:  +49 (0) 6021 3697 549  
Email:       ldm@lasertechs.de 
Internet    www.lasertechs.de  


